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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1955

Norm

ZPO §277

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Wird auf Grund einer mittelbaren Beweisaufnahme ohne formellen Beweisbeschluß und ohne Verlesung der Aussage

eine abweichende Feststellung vorgenommen, so liegt darin zwar ein Verfahrensverstoß, der aber für das Urteil

unschädlich ist.
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